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Wien, am 18. Februar 2022 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Wolfgang Gerstl, Kolleginnen und Kollegen haben 

am 20. Dezember 2021 unter der Nr. 9095/J-NR/2021, an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend „Karikatur an Tür eines leitenden Staatsanwaltes“ 

gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:  

Zu den Fragen 1 bis 4:  

• 1. Entspricht der Bericht der Kronenzeitung vom 17. November 2021 der Wahrheit? 

• 2. Wenn ja, seit wann war diese Karikatur angebracht? 

• 3. Wenn ja, ist bzw. war die Karikatur tatsächlich an der Tür zum Büro einer leitenden 

Staatsanwältin oder eines leitenden Staatsanwaltes angebracht? 

• 4. Ist es im Justizministerium oder in den Staatsanwaltschaften üblich, dass derartige 

Karikaturen an Bürotüren befestigt werden? 

Aufgrund des Hintergrundes auf der Abbildung zum genannten Artikel der Kronenzeitung 

ist diese einer Bürotür im Bundesministerium für Justiz zuordenbar. Wann das Bild 

angebracht wurde bzw. wie lange es dort verblieb ist nicht bekannt. Bei einer Nachschau 

befand sich das Bild nicht mehr an der Tür. 

8919/AB 1 von 5

vom 18.02.2022 zu 9095/J (XXVII. GP)

www.parlament.gv.at



 

 

2 von 4 

Zu den Fragen 5 und 6: 

• 5. Wer ist für das Befestigen von Bildern oder Karikaturen in den Büros, Gängen, Türen 

etc. im Bundesministerium für Justiz oder in den Staatsanwaltschaften verantwortlich? 

• 6. Gibt es Regelungen, die das Behängen von Büros, Gängen, Türen regeln? Wenn ja, 

wie lauten diese und wer ist für die Einhaltung dieser Regeln verantwortlich? Sofern es 

solche Regelungen nicht gibt, sind Sie der Ansicht, dass es aufgrund des geschilderten 

Vorfalls notwendig ist, derartige Regelungen zu erlassen? 

Eine Zuständigkeit betreffend das Befestigen von Bildern oder Karikaturen in Büros, 

Gängen, Türen etc. im Bundesministerium für Justiz oder in Staatsanwaltschaften gibt es 

nicht. Im Bundesministerium für Justiz bestanden bislang keine ausdrücklichen, 

diesbezüglichen Regelungen, aus gegebenem Anlass wird jedoch eine Anpassung der 

Hausordnung des Bundesministeriums für Justiz erfolgen. 

Zu den Fragen 7 bis 12:  

• 7. Halten Sie es für angebracht, dass eine derartige Karikatur mit politischem Inhalt, in 

der sich über aktive Politikerinnen und Politiker lustig gemacht wird und die ihnen 

unmoralisches Verhalten unterstellt, von einer Ihnen unterstehenden Mitarbeiterin 

oder einem Ihnen unterstehenden Mitarbeiter für jedermann sichtbar angebracht 

wird. 

• 8. Ist dieses Verhalten (eines leitenden Staatsanwaltes bzw. einer leitenden 

Staatsanwältin) Ihrer Meinung nach mit der Anordnung in§ 57 Abs. 1 und 3 Richter- 

und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz vereinbar, wonach Staatsanwälte die Pflichten 

ihres Amtes unparteiisch zu erfüllen und sich im und außer Dienst so zu verhalten 

haben, dass das Vertrauen in die Rechtspflege sowie das Ansehen ihrer Berufsstände 

nicht gefährdet wird? 

Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? 

• 9. Ist dieses Verhalten (eines leitenden Staatsanwaltes bzw. einer leitenden 

Staatsanwältin) Ihrer Meinung nach mit den Compliance-Leitlinien des 

Bundesministeriums für Justiz allgemein und im Besonderen mit folgenden 

Ausführungen der Leitlinien vereinbar? 

„Wir nehmen unsere Aufgaben unbeeinflusst wahr und sind dabei ausschließlich 

den 

geltenden Gesetzen und der Wahrung der Grund- und Menschenrechte verpflichtet. 

Wir ermöglichen, unterstützen und sichern unabhängige richterliche 

Entscheidungen, die ausschließlich von sachlichen Gesichtspunkten geleitet und frei 

von außerhalb des Gesetzes liegenden Einflüssen sind. 
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[...) Wir sind in unserem Handeln durch das Recht bestimmt und gebunden. Die 

verfassungsrechtlich festgelegte Rechtsstaatlichkeit leben wir, indem wir 

ausschließlich aufgrund und im Rahmen der Gesetze handeln. Wir treten jedem 

Versuch, diese Grundsätze infrage zu stellen, entschieden entgegen. 

[...] Wir orientieren uns ausschließlich an sachlichen Kriterien, sind unparteiisch und 

unvoreingenommen und entscheiden ausgewogen. Wir lassen uns bei unserer 

Aufgabenerfüllung weder durch eigene Interessen noch durch Dritte beeinflussen. 

[.. .) Wir sind rechtschaffen und unbestechlich. Wir nehmen unsere Aufgaben 

korrekt, 

sorgfältig und verantwortungsbewusst wahr. Unsere Zuverlässigkeit und unser 

Pflichtbewusstsein sind Merkmale unseres vertrauenswürdigen Handelns. 

[...] Wir gewähren Rechtsschutz und bewahren die Grundrechte. Als wesentlichen 

Ausfluss der Rechtsstaatlichkeit beachten wir insbesondere das Recht auf ein faires 

Verfahren nach Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention. 

[...] Unsere ausschließlich auf dem Gesetz beruhenden Entscheidungen sind sachlich 

begründet und damit vertrauensbildend. Wir erklären unser Handeln verständlich 

und 

nachvollziehbar. 

[...) 

Wir sind der Republik Österreich zur Treue verpflichtet. 

Wir erfüllen unsere dienstlichen Aufgaben streng nach dem Gesetz und lassen uns 

ausschließlich von sachlichen Überlegungen bei der Aufgabenerledigung leiten; wir 

gehen dabei gewissenhaft, unparteiisch, uneigennützig, professionell und so rasch 

wie 

möglich vor. 

Erkennen wir, dass wir in einer dienstlichen Angelegenheit nicht mehr 

unvoreingenommen oder unparteiisch sind oder der Anschein hierfür bestehen 

könnte, 

so zeigen wir diesen Umstand auf und veranlassen die vorgesehenen Maßnahmen." 

Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? 

• 10. Ist dieses Verhalten (eines leitenden Staatsanwaltes bzw. einer leitenden 

Staatsanwältin) Ihrer Meinung nach mit Art. IX der "Weiser Erklärung" der Vereinigung 

der österreichischen Richter und Richterinnen, das auch für Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälte als Organe der Gerichtsbarkeit von Bedeutung ist, vereinbar, der da 

lautet: „Außerdienstliches Verhalten: Wir prüfen sorgfältig und kritisch, ob uns unsere 

Handlungen oder Äußerungen in die Gefahr von Abhängigkeiten bringen oder auch nur 

einen solchen Anschein erwecken können. Dies gilt auch für unser privates Verhalten, 

soweit wir damit rechnen müssen, dass dadurch in der Öffentlichkeit unsere 
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Glaubwürdigkeit als Richterinnen und Richter infrage gestellt werden kann. [ ... ]" 

Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? 

• 11. Wie beurteilen Sie als Frau Bundesminister für Justiz diesen Vorfall? Entspricht 

dieses Verhalten ihren Vorstellungen betreffend die Haltung von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern des Bundesministeriums für Justiz bzw. der Haltung von 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälten? 

• 12. Ist dieses Verhalten aus Ihrer Sicht disziplinär? Wurde dieser Vorfall untersucht? 

Wird dieser Vorfall Konsequenzen haben? Wenn ja, warum, für wen und welche? 

Wenn nein, warum nicht? 

Zunächst ist vorauszuschicken, dass Art. 7 Abs. 4 B-VG den öffentlichen Bediensteten – 

somit auch Richterinnen und Richtern sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälten – die 

ungeschmälerte Ausübung ihrer politischen Rechte gewährleistet. Überdies stehen diese 

Berufsgruppen selbstverständlich im Genuss des Rechts auf freie Meinungsäußerung 

gemäß § 13 Abs. 1 StGG und Art. 10 EMRK. Dennoch ist von Richterinnen und Richtern sowie 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälten dienstlich wie außerdienstlich ein Verhalten zu 

erwarten, dass auf ihre Stellung im Rechtsstaat, auf ihre Amtspflichten und das Vertrauen 

der Öffentlichkeit in ihre Unabhängigkeit Rücksicht nimmt und diese Unabhängigkeit auch 

nach außen sichtbar macht. 

Im gegenständlichen Fall hat eine dienstaufsichtsrechtliche Überprüfung ergeben, dass mit 

Rücksicht auf die Art und Schwere des Vorfalls kein Dienstvergehen im Sinne des § 101 

RStDG vorliegt, sodass keine Disziplinaranzeige zu erstatten war. Mit dem Beamten fand ein 

klärendes Gespräch durch seinen Vorgesetzten statt. 

Die „Welser Erklärung“ ist eine Grundsatzerklärung der Vereinigung der österreichischen 

Richterinnen und Richter, zu der sich auch die Vereinigung österreichischer 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte bekennt. Die Überprüfung der Einhaltung dieser 

Erklärung fällt nicht in die Ingerenz des Justizministeriums. 

 

 

Dr.in Alma Zadić, LL.M. 
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